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Öffentliche Bekanntmachung 

 
des Landratsamts Alb-Donau-Kreis  

über den Wegfall des Erörterungstermin nach § 16 der 9. BImSchV 
 
 
Der durch öffentliche Bekanntmachung vom 29. Januar 2026 angekündigte Erörte-
rungstermin im Zusammenhang mit den Vorhaben der Steinwerk Westerstetten 
GmbH & Co. KG, Bahnhofstraße 12/1, 89198 Westerstetten zur Erweiterung des be-
stehenden Steinbruchs Westerstetten um 8,8 ha in nördliche und östliche Richtung, 
entfällt. Der Erörterungstermin war für den 21. April 2026 vorgesehen. 
 
In dem immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren für die Erweiterung und 
den Betrieb des Steinbruchs sind im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung keine 
Einwendungen erhoben worden. 
 
 
 
Ulm, 08. April 2026  
Landratsamt Alb-Donau-Kreis  
Amt für Umwelt- und Arbeitsschutz 
 
 
Bekannt gegeben auf der Homepage des Landratsamt Alb-Donau-Kreis in der Zeit 
vom 08.04.2026 bis 22.04.2026 
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